
Änderungsantrag der Verbandsvertreter Nico Skiba und Heiko Böhringer 
 

zum TOP 9b und 9c der 64. Verbandsversammlung am 26. Mai 2021 
 
9.Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie 
 
b) Beschlussfassung über die Bestätigung der Abwägungsdokumentation zur 
zweiten Beteiligungsstufe  
 
und 
 
c) Vorstellung der Unterlagen und Beschlussfassung über den Start der dritten 
Beteiligungsstufe 

 
 

Beschluss: 
 

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 
möge beschließen: 
 
Das Restriktionskriterium „Vermeidung erheblich beeinträchtigender 
Umfassung von Siedlungen“ ist an den aktuellen technischen Stand von 
Windkraftanlagen (WKA) anzupassen. 
Die aktuelle Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Westmecklenburg Kapitel 6.5, Energie betrachtet in dem Restriktionskriterium 
bei der Bewertung der Umfassungswirkung von Siedlungen einen Abstand von 
3500 m. 
Der Bewertungsabstand ist auf 5000 m zu erweitern und bei der Abwägung der 
Stellungnahmen der zweiten Beteiligungsstufe sowie bei dem Beschluss zum 
Beginn der dritten Beteiligungsstufe zu berücksichtigen, die Gebietskulisse 
entsprechend anzupassen. 
 
 
Begründung:  
 
Erfolgt mündlich.  
 


